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Notfallzulassung nach Artikel 53 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 
für das Pflanzenschutzmittel:

TMTD 98%

Allgemeine Angaben
Zulassungsinhaber: SATEC Handelsgesellschaft mbH, 25335 Elmshorn

Zulassungszeitraum: 15. Juli 2020 bis 11. November 2020 

Menge: Zur Aussaat von 326.120 kg gebeiztem Saatgut

Behandlungsfläche: --

Wirkstoff: Thiram

Wirkstoffgehalt: 980 g/kg

Formulierung: Technisches Konzentrat (TK)

Kennzeichnung nach CLP-Verordnung: 
Signalwort: (S1) Achtung

Gefahrenpiktogramme: (GHS07) Ausrufezeichen, (GHS08) Gesundheitsgefahr, 

(GHS09) Umwelt

Gefahrenhinweise (H-Sätze): H302, H315, H317, H319, H332, H373, H400, H410

Sicherheitshinweise (P-Sätze): P101, P102, P264, P270, P271, P280, 

P301+P312+P330, P302+P352, P305+P351+P338, 

P308+P313, P362+P364, P501

(EUH401)

Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

Anwendungsbestimmungen 
(NH677) 

Auf Packungen mit gebeiztem Saatgut ist folgende Kennzeichnung anzubringen: "Verschüt-

tetes Saatgut sofort zusammenkehren und entfernen.“

(NH679) 

Auf Packungen mit gebeiztem Saatgut ist folgende Kennzeichnung anzubringen: "Das Mittel 

ist giftig für Vögel; deshalb dafür sorgen, dass kein Saatgut offen liegen bleibt. Vor dem Aus-

heben der Schare Dosiereinrichtung rechtzeitig abschalten, um Nachrieseln zu vermeiden."

http://www.bvl.bund.de/
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(NH681) 

Auf Packungen mit gebeiztem Saatgut ist folgende Kennzeichnung anzubringen: "Keine Aus-

bringung des behandelten Saatgutes bei Wind mit Geschwindigkeiten über 5 m/s."

(NH682)

Auf Packungen mit gebeiztem Saatgut ist folgende Kennzeichnung anzubringen: "Das be-

handelte Saatgut einschließlich enthaltener oder beim Sävorgang entstehender Stäube voll-

ständig in den Boden einbringen."

(NH684) 

Auf Packungen mit behandeltem Saatgut ist die im Rahmen der Zulassung festgelegte maxi-

mal zulässige Aussaatstärke pro Hektar anzugeben. Bei einer Kombination mehrerer Saat-

gutbehandlungsmittel ist die niedrigste zulässige Aussaatstärke maßgeblich.

(NH NEU)

Auf Packungen mit gebeiztem Saatgut ist folgende Kennzeichnung anzubringen: Behandel-

tes Saatgut nur in Einzelkornablage in die Saatrille ablegen, mit anschließendem Zustrei-

chen. Gestrichen 8.5.2020

(NW467)

Mittel und dessen Reste, entleerte Behältnisse oder Packungen sowie Spülflüssigkeiten nicht 

in Gewässer gelangen lassen. Dies gilt auch für indirekte Einträge über die Kanalisation, 

Hof- und Straßenabläufe sowie Regen- und Abwasserkanäle.

(SE1201)

Dicht abschließende Schutzbrille tragen bei der Ausbringung/Handhabung des Mittels.

(SF613)

Beim Absacken des gebeizten Saatgutes auf funktionierende Staubabsaugung achten.

(SF6142-1)

Beim Umgang mit gebeiztem Saatgut sind Schutzhandschuhe (Pflanzenschutz) und Schutz-

anzug gegen Pflanzenschutzmittel zu tragen.

(SF6161-1)

Beim Absacken des Saatgutes sind Schutzhandschuhe (Pflanzenschutz) und Schutzanzug 

gegen Pflanzenschutzmittel zu tragen.
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(SS1201-1)

Bei der Ausbringung/Handhabung des Mittels sind Schutzhandschuhe (Pflanzenschutz) zu 

tragen.

(SS2204)

Schutzanzug gegen Pflanzenschutzmittel und festes Schuhwerk (z. B. Gummistiefel) tragen 

bei der Ausbringung/Handhabung des Mittels.

(SS6201)

Gummischürze tragen bei der Ausbringung/Handhabung des Mittels.

(ST1202)

Partikelfiltrierende Halbmaske FFP2 oder Halbmaske mit Partikelfilter P2 (Kennfarbe: weiß) 

gemäß BVL-Richtlinie für die Anforderungen an die persönliche Schutzausrüstung im Pflan-

zenschutz, in der jeweils geltenden Fassung, tragen bei der Ausbringung/Handhabung des 

Mittels.

(ST1261)

Partikelfiltrierende Halbmaske FFP2 oder Halbmaske mit Partikelfilter P2 (Kennfarbe: weiß) 

gemäß BVL-Richtlinie für die Anforderungen an die persönliche Schutzausrüstung im Pflan-

zenschutz, in der jeweils geltenden Fassung, tragen beim Absacken des Saatgutes.

Kennzeichnungsauflagen und sonstige Auflagen 
(NW262)

Das Mittel ist giftig für Algen.

(NW264)

Das Mittel ist giftig für Fische und Fischnährtiere.

(SB001)

Jeden unnötigen Kontakt mit dem Mittel vermeiden. Missbrauch kann zu Gesundheitsschä-

den führen.

(SB005)

Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Etikett des Produktes bereithalten.
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(SB010)

Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

(SB111) 

Für die Anforderungen an die persönliche Schutzausrüstung beim Umgang mit dem Pflan-

zenschutzmittel sind die Angaben im Sicherheitsdatenblatt und in der Gebrauchsanweisung 

des Pflanzenschutzmittels sowie die BVL-Richtlinie "Persönliche Schutzausrüstung beim 

Umgang mit Pflanzenschutzmitteln" des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebens-

mittelsicherheit (www.bvl.bund.de) zu beachten.

(SB165)

Der Genuss von Alkohol vor, während und nach dem Arbeiten mit dem Pflanzenschutzmittel 

muss unterbleiben.

(SB166)

Beim Umgang mit dem Produkt nicht essen, trinken oder rauchen.

Hinweise 
(NB663)

Aufgrund der durch die Zulassung festgelegten Anwendungen des Mittels werden Bienen 

nicht gefährdet (B3).
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Anwendung
1. Anwendungsgebiet

Schadorganismus/Zweckbestimmung: Auflaufkrankheiten

Pflanzen/-erzeugnisse/Objekte: Winterraps

2. Einsatzgebiet: Ackerbau

3. Angaben zur sachgerechten Anwendung
Anwendungsbereich: Freiland

Anwendungszeitpunkt: Zur Aussaat von bereits gebeiztem Saatgut

Aufwand: 4 g/kg Saatgut, entspricht max. 20 g/ha

4. Wartezeiten:

F: 

                       Die Wartezeit ist durch die Anwendungsbe-

dingungen und/oder die Vegetationszeit ab-

gedeckt, die zwischen Anwendung und Nut-

zung (z. B. Ernte) verbleibt bzw. die Fest-

setzung einer Wartezeit in Tagen ist nicht 

erforderlich.

http://www.bvl.bund.de/

